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K 0028/2015 (FD) 
Kleine Anfrage Hansjörg Stoll (SVP, Mümliswil): Rückstellung für Gebäudereparatu-

ren (11.03.2015)  

 
Der Kanton Solothurn kennt keine Rückstellungen für Gebäudereparaturen. Im Kanton Lu-
zern kennt man diese Möglichkeit. Wenn es diese Möglichkeit geben würde, könnte so auf 
einfache Art Geld für die sonst schon arg gebeutelten KMU’s, was jetzt noch durch die Euro-
Krise verstärkt wurde, in einer noch zu bestimmenden Frist investiert werden. Hier besteht ein 
gutes Instrument, um für die Wirtschaft bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. 
Hier zum Beispiel der Gesetzesartikel des Kantons Luzern 
„Grossreparaturen im Kanton Luzern 

Rückstellungen für Grossreparaturen, die mit Gewissheit in grösseren Zeitabständen vorzu-

nehmen sind, wie beispielsweise Fassadenrenovationen, Ersatz von Heizungs- und Liftanla-

gen, werden steuerlich zugelassen. Die entsprechende Rückstellung wird im Sinne einer Pau-

schale von jährlich 1% des Buchwertes bemessen, bis diese Rückstellung gesamthaft den Um-

fang von 5% des Buchwertes erreicht.“ 

 
1. Was hält die Regierung von dieser Änderung des Steuergesetzes? 
2. Welche Erfahrungen hat der Kanton Luzern damit gemacht? 
3. Auf welchen Zeitpunkt könnte dies frühestens geändert werden? 
 
Begründung 11.03.2015: Im Vorstosstext enthalten. 
 
Unterschriften: 1. Hansjörg Stoll (1) 


